
 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Malente 
 

Genehmigung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Malente für 
ein Gebiet im östlichen Bereich der Dorfschaft Benz, nördlich der Bergstraße –Hühner-
hof-   
 
Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein 
hat die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 30.01.2024 beschlossene 22. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Malente für ein Gebiet im östlichen Bereich der 
Dorfschaft Benz, nördlich der Bergstraße –Hühnerhof-  mit Bescheid vom 12.03.2024, Akten-
zeichen IV526-16288/2024 nach § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Erteilung 
der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Alle Interessierten können die 22. Änderung des F-Planes, die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung in der Gemeindeverwaltung Malente, Bauamt, Bahnhofstraße 40, 
23714 Bad Malente-Gremsmühlen, Zimmer 4, während der Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung (montags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 15.00 bis 17.00 Uhr, 
donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr) einsehen und über den 
Inhalt Auskunft erhalten. Ergänzend werden diese Dokumente ins Internet unter der Adresse 
„www.malente.de“ eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Hol-
stein zugänglich gemacht.  
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Der Geltungsbereich des Bauleitplanes ist in dem anliegenden Übersichtsplan kenntlich ge-
macht.  
 

http://www.malente.de/


 

 

 
 
Bad Malente-Gremsmühlen, 21.03.2024 
 
Gemeinde   M a l e n t e 
Der Bürgermeister 
gez. H. Godow 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


